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Friedhofsgebührenordnung  

der Katholischen Kirchengemeinde  

St. Maria Magdalena, Wuppertal-Beyenburg 
____________________________________________________________________ 

 

 

Nach § 4 BestG NRW in der Fassung vom 17.06.2003 (GV, NRW 2003, S. 313.) ge-

ändert durch Gesetz vom 9. Juli 2014 (GV. NRW. S. 405)  in Verbindung mit § 39 der 

Friedhofsordnung hat der Kirchenvorstand der katholischen Kirchengemeinde in der 

Sitzung vom 00.00.2017 die nachstehende Friedhofsgebührenordnung beschlossen. 

 

 

§ 1 
Gebührenpflicht 

 

(1) Für die Inanspruchnahme der kircheneigenen Friedhöfe „Zum Bilstein“ und „Stein-

haus“ in Wuppertal-Beyenburg einschließlich der sonstigen Bestattungseinrichtun-

gen - sowie für damit zusammenhängende besondere Leistungen der Friedhofs-

verwaltung werden Gebühren nach dieser Satzung in Verbindung mit dem anlie-

genden Gebührentarif erhoben. 

 
 

(2)  Die Gebühren ergeben sich aus dem Gebührentarif, der Bestandteil dieser Gebüh-

renordnung ist. 

 

 

§ 2 
Gebührenpflichtiger 

 

1. Zur Zahlung der Gebühren gemäß § 1 ist verpflichtet, wer selbst oder durch Dritte, 

deren Handeln ihm zuzurechnen ist, 

 

a) den Antrag auf Benutzung der Bestattungseinrichtung gestellt hat, 

b) den Auftrag zu einer Leistung erteilt hat, 

c) das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erwirbt, 
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Gebührentarif zu § 1 der Friedhofsgebührenordnung 
der Kath. Kirchengemeinde St. Maria Magdalena in Wuppertal-Beyenburg 

 vom 01.04.2017 
 

Es sind folgende Gebühren zu entrichten: 
 

I. Für Gräber: Gebühr in 
Euro 

 1. Reihengrabstätten 
 

 

  a. Rasenreihengräber für Erdbestattungen und Urnen 
(Nutzungszeit 20 Jahre) 
(Vgl. § 18 Abs. 2 der Friedhofsordnung) 
 

1.800,00 € 

  b. Reihengräber für Urnen, pflegefrei, 
(Nutzungszeit 20 Jahre) 
(Vgl. § 18  Abs. 3 der Friedhofsordnung) 
 

750,00 € 

 2. Wahlgrabstätten 
 

 

  a. Wahlgrabstätten für Erdbestattungen und Urnen je 
Grabstelle 
(Nutzungszeit 25 Jahre) 
(Vgl. § 18 Abs. 6a der Friedhofsordnung) 
 

750,00 € 

  b. Wahlgrabstätten für Erdbestattungen von Verstorbenen 
vor der Vollendung des 5. Lebensjahres  
(Nutzungszeit 15 Jahre) 
(Vgl. § 18 Abs. 6a der Friedhofsordnung) 
 

375,00 € 

  c. Wahlgrabstätten für Erdbestattungen und Urnen im 
Gemeinschaftsgrabfeld pflegefrei 
(Nutzungszeit 25 Jahre) 
(Vgl. § 18 Abs. 6b der  Friedhofsordnung) 
 

2.700,00 € 

  d. Wahlgrabstätten für Urnen 
(Nutzungszeit 20 Jahre) 
(Vgl. § 18 Abs. 7a der Friedhofsordnung) 
 

375,00 € 

  c. Wahlgrabstätten für Urnenbestattungen im Gemein-
schaftsgrabfeld, pflegefrei 
(Nutzungszeit 20 Jahre) 
(Vgl. § 18 Abs. 7b  der Friedhofsordnung) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.900,00 € 
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  e.  Für die Verlängerung eines Nutzungsrechtes an einer 
Wahlgrabstätte wird eine zeitanteilige Verlängerungs-
gebühr je angefangenem Jahr der Verlängerung erho-
ben. Die maßgebende Gebühr nach den Ziffern 2 lit. (a) 
bis lit. (d) wird hierfür durch die Jahre der entsprechen-
den Nutzungszeit dividiert und mit der Zahl der Jahre 
der Verlängerung multipliziert. 
 
 
 

 

II. Im Genehmigungsverfahren für: 
 

 

 1. ein Grabmal oder eine sonstige bauliche Anlage (z. B. Gra-
beinfassung) auf einem Reihen- oder einem Wahlgrab 
 

40,00 € 

 2. die jährliche Kontrolle der aufstehenden Grabmale (Stand-
sicherheitsprüfung). Die Gebühr wird vorab in einer Summe 
für die Dauer des Nutzungsrechtes an der Grabstätte erho-
ben. Die Gebührenschuld entsteht mit der Beantragung der 
Genehmigung des aufstehenden Grabmales nach Ziffer 1. 
  

 
5,00 € 

pro Jahr  
 

 3. die Erteilung einer Berechtigungskarte 
(Vgl. § 6 Abs. 1 und 3 der Friedhofsordnung) 
 

30,00 €  
für 2 Jahre 

 4. die Ausstellung oder Umschreibung einer Nutzungsurkunde 
(Vgl. § 20 Abs. 7 der Friedhofsordnung) 
 

30,00 € 

 5. die vorzeitige Rückgabe eines Nutzungsrechtes an einer 
Grabstätte wird eine Gebühr pro Jahr und Grabstelle für die 
Unterhaltung der Grabstätte erhoben. Die Gebühr bemisst 
sich nach der Zahl der noch zurückzulegenden angefange-
nen Jahre des Nutzungsrechtes bis zu dessen ursprüngli-
chem Ablauf. Die Gebühr wird in einer Summe für die zu 
berechnenden Jahre erhoben. Die Gebührenschuld entsteht 
mit der Genehmigung der vorzeitigen Rückgabe des Nut-
zungsrechtes. 
   

 
 

20,00 € 
pro Jahr 

III. Für das Öffnen und Schließen eines Grabes: 
 

 

 1. für eine Erdbestattung eines Kindes bis zum vollendeten 
fünften Lebensjahr 
 

450,00 € 

 2. für eine Erdbestattung (Bestattung eines Sarges) ein-
schließlich Benutzung der Friedhofskapelle 
 

950,00 € 

 3. für eine Erdbestattung (Bestattung eines Sarges) ohne  
Benutzung der Friedhofskapelle 
 

900,00 € 

 4. für eine Urnenbestattung einschließlich Benutzung der 
Friedhofskapelle 
 

450,00 € 

 4. für eine Urnenbestattung (Beisetzung einer Urne) ohne  
Benutzung der Friedhofskapelle 
 

400,00 € 






